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Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
 
Tierseuchenallgemeinverfügung  
zur Anordnung der Aufstallung von gehaltenem Geflügel zum Schutz gegen die 
Geflügelpest bei Nutzgeflügel vom 28.10.2025 
 
 
 
Zum Schutz vor der Einschleppung der Geflügelpest in Hausgeflügelbestände wird auf dem 
gesamten Stadtgebiet der Stadt Brandenburg an der Havel gemäß Art. 70 Abs. 1 b) und Abs. 
2 der VO (EU) 2016/429 folgende Maßnahmen angeordnet: 
 
 

1. Die Aufstallung des gesamten gehaltenen Geflügels (Hühner, Truthühner, 
Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) in 
geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, 
nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss 
(Schutzvorrichtung), ist durch jeden Tierhalter abzusichern. In jedem Fall ist 
sicherzustellen, dass ein möglicher Kontakt zu Wildvögeln unterbunden wird. 
 

2. Die Desinfektionseinrichtungen an den Stallzugängen sind in Gebrauch zu nehmen. 
 

3. Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen 
ähnlicher Art wird bis auf Weiteres untersagt. 
 

4. Geflügel, welches im Reisegewerbe außerhalb einer gewerblichen Niederlassung 
verkauft werden soll, darf nur abgegeben werden, soweit das Geflügel längstens vier 
Tage vor der Abgabe 
 
a.) klinisch tierärztlich oder, 
b.) im Fall von Enten und Gänsen, virologisch 

 

nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf 
hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht worden ist. 

Derjenige, der das Geflügel abgibt, hat eine tierärztliche Bescheinigung über das 
Ergebnis der Untersuchung mitzuführen. 

5. Bestandserkrankungen oder erhöhte Tierverluste sind dem Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt der Stadt Brandenburg an der Havel unverzüglich 
anzuzeigen. 
 

6. Die sofortige Vollziehung der unter Nummer 1 bis 4 getroffenen Regelungen wird 
angeordnet, soweit nicht bereits kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung 
aufgehoben ist. 
 

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so 
lange, bis sie aufgehoben wird. 
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Hinweise: 
 
I.  Meldepflicht 
Alle Geflügelhalter in den benannten Orten, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen 
Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, haben die Haltung von Geflügel 
unverzüglich bei der Stadt Brandenburg an der Havel, Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt unter der Tel-Nr. 03381 585361, per Fax 03381 585364 oder 
per E-Mail an veterinaeramt@stadt-brandenburg.de anzuzeigen. 
 
II.  Ordnungswidrigkeiten: 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Bekämpfung der Geflügelpest 
zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 30.000 Euro geahndet werden (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 TierGesG). 
 
 
Begründung 
 
Aktuell wird ein verstärktes Auftreten von hochpathogener aviärer Influenza des Subtyps 
H5N1 bei Wildvögeln in Deutschland festgestellt. 
Geflügelpest ist für Hausgeflügelbestände hochansteckend und verläuft mit schweren 
allgemeinen Krankheitszeichen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis 
zu 100% der Tiere erkranken und sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger 
schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren nicht immer zum Tod und kann bei milden 
Verläufen gänzlich übersehen werden. Das führt zu hohen Leiden und Schäden bei diesen 
Tieren. Die wirtschaftlichen Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch. 
 
Die lokale Ausbreitung bestimmt die Dynamik des Ausbruchsgeschehens. Meldungen über 
infizierte Wildvögel in etlichen Bundesländern Deutschlands und u.a. in Brandenburg weisen 
jedoch darauf hin, dass sich das Virus überregional ausbreitet und es jederzeit zu weiteren 
Fällen in der Wildvogelpopulation kommen kann, die das Risiko der Einschleppung in 
Hausgeflügelbestände erhöhen. Laut der letzten Risikoeinschätzung des Friedrich-Löffler-
Instituts vom 20.10.2025 wird das Risiko des Eintrags, der Aus- und Weiterverbreitung von 
HPAI H5-Viren in wildlebenden Wasservogelpopulationen innerhalb Deutschlands sowie das 
Risiko von HPAIV H5-Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in 
zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln als hoch 
eingestuft. Freilandhaltungen sind besonders gefährdet. Ausbrüche der Geflügelpest in 
Hausgeflügelbeständen wurden bereits in mehreren Bundesländern, auch in Brandenburg 
und in der Stadt Brandenburg an der Havel amtlich festgestellt. 
 
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Stadt Brandenburg an der Havel ist 
gemäß § 1 Abs. 1 und 4 AGTierGesG, die zuständige Behörde für den Erlass von 
Verfügungen von Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen. 
 
zu 1. bis 5. 
Die Bekämpfung der Geflügelpest ist im EU-Recht in der Verordnung (EU) 2016/429 und 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich um 
eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 
1 Buchst. a Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang 
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882. Anzuwenden sind die vorgegebenen 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen. 
Die Anordnung der Aufstallung erfolgt auf Grundlage des Art. 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung 
mit Art. 55 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EU) 2016/429 sowie § 13 Abs. 1 Geflügelpest-
Verordnung in Verbindung mit einer Risikobewertung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 
Geflügelpest-Verordnung. Nach Art. 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der 
Verordnung (EU) 2016/429 ergreift die zuständige Behörde bei Verdacht des Auftretens von 
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u. a. Geflügelpest bei Wildvögeln die erforderlichen Seuchenpräventions- und -
bekämpfungsmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel 
zu verhindern. 
Unter den Begriff Geflügel fallen nach der Definition in Art. 4 Nr. 9 der Verordnung (EU) 
2016/429 alle Vögel, die zum Zweck der Erzeugung von Fleisch, Konsumeiern, sonstigen 
Erzeugnissen, zur Wiederaufstockung von Wildbeständen und zur Zucht von Vögeln zu den 
vorgenannten Zwecken verwendet werden. 
In Gefangenschaft gehaltene Vögel sind nach Art. 4 Nr. 10 der Verordnung (EU) 2016/429, 
Vögel, die nicht Geflügel sind und aus anderen Gründen in Gefangenschaft gehalten 
werden, einschließlich derjenigen Vögel, die für Tierschauen, Wettflüge, Ausstellungen, 
Turnierkämpfe, zur Zucht oder zum Verkauf gehalten werden. 
Daneben wurden im Land Brandenburg und in der Stadt Brandenburg an der Havel mehrere 
Ausbrüche bei Wildvögeln festgestellt. 
Primäreinträge in Geflügelbestände in Brandenburg sind mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit auf Einträge aus der Wildvogelpopulation zurückzuführen. Ein Eintrag 
kann durch direkten Kontakt von gehaltenen Vögeln mit Wildvögeln oder über indirekte 
Kontakte erfolgen. 
Eine Weiterverbreitung zwischen Geflügelbeständen wird in der Regel durch Tierhandel oder 
indirekt durch verunreinigte Fahrzeuge, Personen, Geräte, Verpackungsmaterialien oder 
Ähnliches verursacht. 
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 Abs. 1 Buchst d der Verordnung 
(EU) 2016/429 die Isolierung von gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest empfänglichen 
Arten anzuordnen, wenn dadurch der Kontakt zwischen Wildvögeln und gehaltenen Vögeln 
und Geflügel und damit eine weitere Ausbreitung in den Haustierbestand vermieden wird. 
 
Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des. Art. 55 Abs. 1 Buchst. d der 
Verordnung (EU) 2016/429 ist die Anordnung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und 
Geflügel im Sinne des § 13 Abs. 1 S. 1 Geflügelpest-Verordnung anzusehen. § 13 Abs. 1. S. 
1 Geflügelpestverordnung konkretisiert dahingehend die Seuchenpräventionsmaßnahme 
„Isolierung“ mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln zu gehaltenen Vögeln und Geflügel zu 
verhindern. 
Voraussetzung für die Anordnung der Aufstallung ist, dass sie zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung des Seuchenerregers angezeigt ist. Erforderlich ist daher die Durchführung 
einer Risikobeurteilung, in der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, das sonstige Vorkommen 
oder Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Verdacht oder Ausbruch auf 
Geflügelpest im eigenen oder angrenzenden Kreis, weitere Tatsachen zur Abschätzung der 
Gefährdungslage sowie die Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts berücksichtigt 
werden. 
Die Festlegungen zur räumlichen Ausdehnung der Aufstallungsanordnung ist auf der 
Grundlage einer entsprechend § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung durchgeführten 
Risikobewertung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest 
durch Wildvögel. In dieser Risikobewertung wurden die örtlichen Gegebenheiten 
einschließlich der Nähe zu einem Gebiet, in dem sich wildlebende Wasservögel sammeln, 
rasten oder brüten sowie weitere Tatsachen berücksichtigt, soweit diese für eine 
hinreichende Abschätzung der Gefährdungslage unter Berücksichtigung der aktuell sich 
entwickelnden Tierseuchenlage erforderlich sind. Aktuell sind die ziehenden Kraniche 
betroffen. Erkrankte Tiere stürzen derzeit überall zu Boden und verenden. 
 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende, anzeigepflichtige 
Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftliche Folgen für alle 
Geflügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitende Industrien haben kann. 
In der aktuellen Risikoeinschätzung des FLI vom 20.10.2025 wird das Risiko des Eintrags 
von Geflügelpest des Typs HPAIV H5 durch Wildvögel in Hausgeflügelbeständen als hoch 
eingeschätzt. Die konsequente Durchsetzung von Vorsorgemaßnahmen, insbesondere der 
Biosicherheit, wird empfohlen. 
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Wildvögel stellen ein Reservoir für aviäre Influenzaviren dar, umso mehr, als dass diese 
auch infiziert sein können, ohne deutliche klinische Symptome zu zeigen, aber trotzdem die 
Erreger ausscheiden. Nach aktuellem Kenntnisstand der epidemiologischen Ermittlungen in 
Brandenburg, sind die aktuellen Einträge der Geflügelpest in die Geflügelbestände sehr 
wahrscheinlich über den Kontakt zu Wildvögeln erfolgt. Somit ist davon auszugehen, dass 
das HPAI-Virus derzeit in der Wildvogelpopulation in Brandenburg zirkuliert bzw. über den 
Vogelzug präsent ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es daher unbedingt erforderlich, 
Kontakte zu Wildvögeln direkter und mittelbarer Art zu minimieren. Geflügel in 
Freilandhaltungen hat natürlicherweise weitaus größere Kontaktmöglichkeiten mit diversen 
Umweltfaktoren im Vergleich zu ausschließlich im Stall gehaltenen Tieren. 
Aufgrund der hohen Infektiosität der Viruserkrankung und der bereits amtlich festgestellten 
Ausbrüche, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erreger der Geflügelpest über 
Wildvogelkontakte auch in weitere Betriebe mit empfänglichen Tieren eingetragen werden 
kann. 
Aufgrund dieser Sachlage ist die Isolierung der Hausgeflügelbestände in Form der 
Aufstallung angezeigt. Die Maßnahme ist geeignet den Zweck, hier die Verhinderung einer 
Infektion von Hausgeflügel, zu erreichen. Die Aufstallung ist erforderlich, da kein anderes, 
milderes Mittel zur Verfügung steht, welches gleichermaßen geeignet wäre. Die Anordnung 
ist auch angemessen, da die vorrangig wirtschaftlichen Nachteile, die der einzelne betroffene 
Tierhalter durch die Aufstallung hinzunehmen hat, im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen 
Schaden, der durch einen Geflügelpestausbruch entsteht, zurückstehen müssen. Insoweit 
überwiegt das öffentliche Interesse die privaten Interessen. 
Gemäß Artikel 84 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 hat jeder der u.a. Hühner, Enten, 
Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält 
(„Geflügel i.S. des Artikel 4 Nr. 9 und „in Gefangenschaft gehaltene Vögel“ i.S. des Art. 4 Nr. 
10 der genannten Verordnung), dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter 
Angabe seines Namens und seiner Anschrift, des Betriebsstandortes, der Kategorien und 
Anzahl der gehaltenen Tiere bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. Die Anordnung 
der Maßnahme in Ziffer 2. des Tenors, dass eine noch nicht erfolgte Meldung unverzüglich 
nachzuholen ist, beruht auf § 65 Geflügelpest-Verordnung i. V. m. §§ 38 Abs. 11, 6 Abs. 1 
Nr. 11 a Tiergesundheitsgesetz. Danach hat die zuständige Behörde die Befugnis bei 
Feststellung der Geflügelpest weitergehende Maßnahmen anzuordnen, soweit diese zur 
Tierseuchenbekämpfung erforderlich sind. Eine Kenntnis aller Tierhalter ist für alle amtlichen 
Belange im Rahmen der Bekämpfung hochansteckender Erkrankungen zwingend 
notwendig. Die Ermächtigung für die zuständige Behörde, nationale Maßnahmen bezüglich 
der Registrierung anzuwenden ergibt sich aus Artikel 269 Absatz 1 d) der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/429. 
 
zu 6. 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Ziffern 1. bis 4 des Tenors wird 
angeordnet, da es sich bei der Geflügelpest um eine hochansteckende und leicht 
übertragbare Tierseuche handelt, die bei Ausbruch mit hohen wirtschaftlichen Schäden und 
weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor der 
Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung 
greifen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfordert ein besonderes 
Vollzugsinteresse, welches über jenes hinausgeht, das den Bescheid rechtfertigt. Es liegt im 
besonderen öffentlichen Interesse, dass die zur wirksamen Seuchenbekämpfung 
erforderlichen Maßnahmen ohne zeitlichen Verzug durchgeführt werden können. Diesem 
besonderen öffentlichen Interesse stehen keine vorrangigen oder gleichwertigen Interessen 
des Tierhalters gegenüber, die es rechtfertigen könnten, die Wirksamkeit der 
Allgemeinverfügung bis zu einer zeitlich noch nicht absehbaren unanfechtbaren 
Entscheidung über einen möglichen Widerspruch hinauszuschieben. Insofern überwiegt das 
öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ein entgegenstehendes privates Interesse 
an der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs. 
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Ziffer 7. der Verfügung beruht auf § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg (BbgVwVfG) i.V.m. § 41 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der 
zurzeit geltenden Fassung. Danach gilt eine Allgemeinverfügung zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In der Allgemeinverfügung kann ein 
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag 
bestimmt werden, § 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG. Von dieser Ermächtigung wurde Gebrauch 
gemacht, da die angeordneten tierseuchenrechtlichen Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 
Die Bekanntmachung erfolgt nach § 41 Abs. 4 S. 1 und S. 2 VwVfG durch die ortsübliche 
Bekanntmachung des verfügten Teils. 
 
Bei der Bekanntgabe durch ortsübliche Bekanntmachung ist zu berücksichtigen, dass 
vorliegend der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf die akute Gefahr infolge 
der Einschleppung einer hoch ansteckenden Tierseuche sowie des sich aktuell weiter 
ausbreitenden epidemiologischen Geschehens, nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 
vernünftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. 
Von einer Anhörung wurde daher auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG verzichtet. 
 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Tierseuchenallgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei Der Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg 
an der Havel einzulegen. 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form gem. § 1 Abs. 1 S. 1 VwVfGBbg i.V.m. § 
3a Abs. 2 VwVfG ersetzt werden.  
Die rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter 
der Internetseite www.stadt-brandenburg.de/Impressum abrufbar. 
 
Hinweise 
 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung bzw. da die Anfechtung von Anordnungen 
dieser Verfügung gemäß § 37 Nr. 2 TierGesG in Verbindung mit § 80 Abs.2 Nr. 3 VwGO 
keine aufschiebende Wirkung hat, ist den Anordnungen selbst bei der Einlegung eines 
etwaigen Widerspruchs nachzukommen. Es kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim 
Verwaltungsgericht Potsdam, Friedrich-Ebert-Str. 32 14469 Potsdam beantragt werden, dass 
die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise angeordnet wird oder die aufschiebende 
Wirkung ganz oder teilweise wiederhergestellt wird. 
 
Rechtsgrundlagen in den jeweils geltenden Fassungen: 
 

• Verordnung (EU) 2016/429 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im 
Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

• Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter 
Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter 
Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein 
erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen. 

• Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 
hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter 
Seuchen 

• Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
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• Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen 
(Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) 

• Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG) 

• Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr 
(Viehverkehrsverordnung – ViehVerkV) 

• Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
 
 
Im Auftrag 

 
 

gez. DVM T. Wüste 
Amtstierärztin 

 

 


